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Informationsübersicht 

L 1054 Ortsdurchfahrt RAMSLA 
 

Bauzeitraum: 

Geplanter Baubeginn: 07. April 2026  

Winterunterbrechung: Dezember 2026 – Februar/März 2027 

Geplante Fertigstellung: Dezember 2027 

Bauablauf und Umleitungen: 

 

 

 

 Die Baumaßnahme 

 ist in 

4 Bauabschnitte 

und 

Sperrphasen 

unterteilt. 
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1. Bauabschnitt, Sperrphase 1.1 

 

Vollsperrung = „Die Wassermühle“ Ramsla Richtung Schwerstedt 

Baustelleneinrichtung geplant ab 07.04.2026 

Baubeginn geplant ab 13.04.2026 > Dauer ca. 4 Monate 

In Abhängigkeit vom Baufortschritt 
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2. Bauabschnitt, Sperrphase 1.2 

 

Vollsperrung = „An der Stedtener Straße“ Ramsla Richtung Stedten 

Baubeginn geplant ab ca. 08.2026 > Dauer ca. 4 Monate 

In Abhängigkeit vom Baufortschritt 
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3. Bauabschnitt, Sperrphase 2 

 

Vollsperrung = „Ramslaer Hauptstraße“ zwischen Pfarrgasse und Kirchgasse 

Baubeginn geplant ab ca. Februar/März 2027 

In Abhängigkeit vom Baufortschritt 
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4. Bauabschnitt, Sperrphase 3 

 

Vollsperrung = „Ramslaer Hauptstraße“ zwischen Ortseingang und Pfarrgasse 

Baubeginn geplant ab ca. Mitte 2027 

In Abhängigkeit vom Baufortschritt 



 
                                                              Stand März 2026 / Bauverwaltung  

Umleitung 

 

 

Bitte immer die Beschilderung der Verkehrsführung in den  

einzelnen Ortschaften beachten!  
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Allgemeine Hinweise zur Vollsperrung: 
 

 Eine Vollsperrung bedeutet, dass kein Fahrzeug – mit Ausnahme von 
Baufahrzeugen und Rettungsdiensten – die Baustelle befahren darf. 

 Beim unbefugten Befahren der Vollsperrung besteht kein 
Versicherungsschutz. 

 Radfahrer müssen absteigen und ihr Fahrrad durch die Baustelle schieben. 
 Fußgänger können ihre Grundstücke jederzeit erreichen. 
 Rettungsdienste sind über alle aktuellen Sperrungen informiert. 
 Im Notfall weisen Sie bitte am Telefon darauf hin, dass eine Baustelle mit 

Vollsperrung vorhanden ist. So kann die Leitstelle schneller entscheiden, ob 
ggf. zusätzlich Luftrettung erforderlich ist. 

 Ver- und Entsorgungsdienste sowie der Linienverkehr sind ebenfalls über die 
Sperrungen informiert. 

 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit: 
 

 Bitte setzen Sie sich nicht über die Sperrungen hinweg. 
 Achten Sie beim Passieren der Baustelle als Fußgänger stets auf 

Baufahrzeuge. 
 Halten Sie im Bereich von Baggern immer Sichtkontakt mit dem Fahrer, 

wenn Sie den Schwenkbereich passieren müssen. 
Noch besser: Vermeiden Sie den Schwenkbereich vollständig. 

 Bitte informieren Sie auch Ihre Kinder über die Gefahren im 
Baustellenbereich. 

 
Aktuelle Informationen 

 
Über aktuelle Änderungen sowie den Stand der Sperrstufen informieren wir Sie 

regelmäßig auf unserer Homepage. 
 

Neue Entwicklungen und Anpassungen werden dort fortlaufend bekannt gegeben: 
 

www.am-ettersberg.de 
 

 


